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Beschlusskammer 8 

Hinweis bezüglich dem Umgang mit den Opportunitätskosten nach                                
§ 13c Abs. 3 S. 1 Nr. 4 EnWG 

Die Bildung der Netzreserve und der Einsatz von Energieerzeugungsanlagen erfolgt gemäß § 

13d Abs. 3 S. 1 EnWG auf Grundlage von Verträgen, die in Abstimmung mit der Bundesnetz-

agentur nach Maßgabe der Bestimmungen der Netzreserveverordnung (NetzResV) zwischen 

dem Anlagenbetreiber und dem Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) abzuschließen sind (siehe 

auch §§ 1 Abs. 2, 5 Abs. 1 NetzResV). In diesen Verträgen ist gemäß § 6 Abs. 2 S. 1 NetzResV 

insbesondere der Umfang der Kostenerstattung für die Nutzung der Anlage im Rahmen der 

Netzreserve festzulegen. Die nachfolgenden Hinweise dienen der Beschlusskammer in Bezug 

auf die praktische Anwendung und Auslegung der Regelungen zu den Opportunitätskosten 

(nach heutigem Erkenntnisstand) zur Vereinfachung der Verwaltungstätigkeit im Rahmen der 

Abstimmung der Netzreserveverträge und gegenüber dem jeweiligen ÜNB bei der Prüfung der 

Nachweisführung im Hinblick auf die Refinanzierbarkeit der Netzreservekosten über die Netz-

entgelte:  

Betreiber von Netzreserveanlagen, deren endgültige Stilllegung nach § 13b Abs. 5 S. 1 EnWG 

verboten ist, können nach § 13c Abs. 3 S. 1 Nr. 4 EnWG im Rahmen ihres Vergütungsan-

spruchs geltend machen: „Opportunitätskosten in Form einer angemessenen Verzinsung für 

bestehende Anlagen, wenn und soweit eine verlängerte Kapitalbindung in Form von Grund-

stücken und weiterverwertbaren technischen Anlagen oder Anlagenteilen auf Grund der Ver-

pflichtung für die Netzreserve besteht.“ 

Vor dem Inkrafttreten des Strommarktgesetzes (BGBl Teil I 2016 Nr. 37 v. 29.07.2016, Seite 

1786) sah weder das EnWG noch die Reservekraftwerksverordnung (ResKV) eine Kompen-

sation der Anlagenbetreiber für entgangene Opportunitäten vor. Im Gegenteil hatte der Ver-

ordnungsgeber in §§ 6 Abs. 1 S. 2, 11 Abs. 2 S. 2 Nr. 2, 12 Abs. 2 ResKV ausdrücklich klar-

gestellt, dass die Netzreserveanlagenbetreiber keine Opportunitätskosten geltend machen 

können. Das Strommarktgesetz hat diese kategorische Ablehnung teilweise revidiert. Nun-

mehr können Anlagenbetreiber, denen die endgültige Stilllegung ihrer Anlagen seitens der 

Bundesnetzagentur verboten wurde, gegenüber dem jeweiligen Betreiber des Übertragungs-

netzes einen Anspruch auf Erstattung etwaiger Opportunitätskosten geltend machen, wenn 

eine berücksichtigungsfähige verlängerte Kapitalbindung besteht (Dazu I.). Soweit eine solche 

berücksichtigungsfähige verlängerte Kapitalbindung gegeben ist, besteht für die damit einher-

gehenden Opportunitätskosten ein Vergütungsanspruch des Anlagenbetreibers in Form einer 

angemessenen Verzinsung im Verzinsungszeitraum (Dazu II.).  

I. Vorliegen einer berücksichtigungsfähigen verlängerten Kapitalbindung  

Der Anspruch ist von vorneherein darauf beschränkt, dass und soweit eine verlängerte Kapi-

talbindung in Form von Grundstücken und weiterverwertbaren technischen Anlagen oder An-

lagenteilen auf Grund der Verpflichtung für die Netzreserve besteht, § 13c Abs. 3 S. 1 Nr. 4 

EnWG. Darüber hinausgehende Opportunitätskompensationsansprüche bestehen nicht und 
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sind dementsprechend auch nicht über die Netzentgelte refinanzierbar (siehe auch Begrün-

dung zum Strommarktgesetz, BT-Drs. 18/7317, S. 93). Abschreibungen etwa sind daher nicht 

berücksichtigungsfähig. 

- Die gegenständlichen technischen Anlagen, Anlagenteile und Grundstücke müssen 

weiterverwertbar sein.  

Dies folgt auch für Grundstücke bereits aus dem Wortlaut in § 13c Abs. 3 S. 1 Nr. 4 EnWG 

und zwar aus der Formulierung „wenn und soweit“, denn wenn ein Grundstück am Markt nicht 

verwertbar ist, besteht auch keine verlängerte Kapitalbindung. Zweck der Norm ist es für das 

in den technischen Anlagen, Anlagenteilen und Grundstücken gebundene Kapital eine markt-

angemessene Verzinsung als Ausgleich für die insoweit entgangenen Verwendungsmöglich-

keiten zu gewähren (vgl. BT-Drs. 18/7317, S. 93). Wenn in Bezug auf ein Grundstück keine 

Verwendungsmöglichkeit entgangen ist, gibt es keinen Ausgleichsgrund. Zudem ist die weitere 

Verwendungsmöglichkeit entscheidend dafür, in welcher Höhe der Wert eines Grundstücks 

für den Zinsanspruch in Ansatz gebracht werden kann, denn nur in-„soweit“ kann eine verlän-

gerte Kapitalbildung berücksichtigt werden.  

Technische Anlagen und Anlagenteile, die im Falle einer endgültigen Stilllegung einer Weiter-

verwertung überhaupt nicht zugänglich sind, können nicht berücksichtigt werden, da diese 

auch im Falle der sofortigen Stilllegung keinen Wert mehr hätten (vgl. BT-Drs. 18/7317, S. 93). 

Weiterverwertbar sind jedenfalls alle technischen Anlagenteile, die nach der endgültigen Still-

legung der Anlage ausgebaut und in einer anderen Energieerzeugungsanlage verwendet wer-

den können (vgl. BT-Drs. 18/7317, S. 93). Alternativ kann auch die Verschrottung berücksich-

tigt werden, soweit diese eine werthaltige Weiterverwertung darstellt.   

- Der Wert der Kapitalbindung ist der Ansatz für die Verzinsung. 

Das gebundene Kapital in den Grundstücken und weiterverwertbaren technischen Anlagen(-

teilen) besteht in dem nicht frei verfügbaren Geldbetrag auf Grund der Verpflichtung für die 

Netzreserve. Da der Verkaufswert am Markt das theoretisch generierbare Eigenkapital dar-

stellt, welches aufgrund der Bindung in der Netzreserve nicht anderweitig angelegt werden 

kann, ist dieser für alle 3 in der Norm genannten Positionen der maßgebliche Wert als Ansatz 

für die Verzinsung und zwar zu Beginn der Verzinsung. Als zu ersetzende Opportunität sind 

die entgangenen Erträge aus einem etwaigen Einsatz dieses Kapitals zu sehen. Diese werden 

pauschal über den durch die Beschlusskammer ermittelten angemessenen Zins (s.u.) errech-

net.  

- Nachweis der Weiterverwertbarkeit und des Wertes der Grundstücke und Anlagen(-

teile) 

Die Anlagenbetreiber haben die anspruchsbegründenden Voraussetzungen, hier die Weiter-

verwertbarkeit (nicht eine tatsächliche Weiterverwertung) sowie den für die Verzinsung anzu-

setzenden Wert der betroffenen technischen Anlagen, Anlagenteile und Grundstücke der 

Höhe nach gegenüber dem jeweiligen Betreiber des Übertragungsnetzes darzulegen und zu 

nachzuweisen. Dies folgt bereits aus den allgemeinen Beweisgrundsätzen, wonach der An-

spruchsteller die anspruchsbegründenden Tatsachen darzulegen und zu beweisen hat (BGH, 

Urteil vom 04. Dezember 2012 – VI ZR 378/11 –, Rn. 13, juris; Ahrens in: Ahrens, Der Beweis 
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im Zivilprozess, 1. A. 2015, Kapitel 9, § 32, Rn. 32 ff.). Die Ausführung in der Gesetzesbegrün-

dung (BT-Drs. 18/7317, S. 93): „Der Anlagenbetreiber hat die Weiterverwertbarkeit der tech-

nischen Anlagenteile nachzuweisen“ hat demnach nur klarstellenden Charakter.  

Das Verhältnis zwischen den ÜNB und den Anlagenbetreibern ist ohne Netzreservevertrag ein 

gesetzliches Schuldverhältnis (vgl. § 13c Abs. 1 – Abs. 4, 13d Abs. 3 EnWG) und wird mit 

Abschluss des Netzreservevertrages durch ein vertragliches Schuldverhältnis flankiert (vgl. § 

13d Abs. 3 EnWG i. V. m. § 1 Abs. 2 S. 1 NetzResV). 

Davon zu trennen ist das Verwaltungsverfahren der ÜNB mit der Bundesnetzagentur nach 

§ 13c Abs. 5 EnWG. In diesem trägt der jeweilige ÜNB die Darlegungs- und Beweislast für die 

Tatsache, dass die geltend gemachten Aufwendungen tatsächlich entstanden und der Netz-

reserve zuzuordnen sind. Dem steht auch nicht der Amtsermittlungsgrundsatz entgegen. Der 

Pflicht der Behörde, den Sachverhalt in eigener Verantwortung aufzuklären           (§ 68 EnWG 

und § 24 VwVfG) stehen insoweit Obliegenheiten des Netzbetreibers gegenüber (§ 69 EnWG 

und § 26 VwVfG); die Mitwirkungslast des Netzbetreibers begrenzt die Amtsermittlungspflicht 

der Verwaltungsbehörde. Diese braucht entscheidungserhebliche Tatsachen nicht zu ermit-

teln, die der Betroffene ihr zu unterbreiten hat (vgl. BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, 

juris, Rn. 21; vgl. BVerwG, Urt. v. 07.11.1986, 8 C 27/85, NVwZ 1987, 404, 405). Nicht nach-

gewiesene Kosten sind folglich nicht berücksichtigungsfähig (so auch OLG Düsseldorf, VI-3 

Kart. 472/06 [V]; BGH, EnVR 6/08, 88/10, 25/12 und 26/14).  

Für die betroffenen Grundstücke kann als Nachweis der Weiterverwertbarkeit und des Wertes 

ein individuelles, vollständiges Verkehrswertgutachten (§ 194 BauGB) eines unabhängigen 

Gutachters anerkannt werden. Vollständig bedeutet, dass auch die aufstehende Bebauung, 

mögliche Rückbaukosten und Altlasten zu berücksichtigen sind. Wertermittlungsstichtag (§ 3 

Immobilienwertermittlungsverordnung) ist der Beginn des Systemrelevanzausweisungszeit-

raums der Anlage, frühestens jedoch der 30.07.2016 (Inkrafttreten des Strommarktgesetzes).  

Für die betreffenden technischen Anlagen(-teile) kann als Nachweis der Weiterverwertbarkeit 

und des Marktwertes ein unabhängiges Sachverständigengutachten oder ein tatsächlicher 

Verkauf von vergleichbaren Anlagen(-teilen) anerkannt werden, wenn die Vergleichbarkeit für 

Dritte nachvollziehbar dargelegt wird. Wertermittlungsstichtag ist auch hier der Beginn des 

Systemrelevanzausweisungszeitraums der Anlage, frühestens jedoch der 30.07.2016 (Inkraft-

treten des Strommarktgesetzes). Es reicht nicht, auf Verkaufsangebote, etwa auf Marktplatt-

formen zu verweisen, da deren tatsächlicher Wertgehalt und Echtheit nicht nachweisbar sind.  

Die ÜNB müssen die Unabhängigkeit des Sachverständigen, z. B. durch Selbst- oder Mitbe-

auftragung, sicherstellen. Etwaige dem ÜNB hierdurch entstehende Kosten werden zu über 

die Festlegung wälzbaren Netzreservekosten.  

- Zusammenhang der Kapitalbindung mit der Verpflichtung für die Netzreserve

Die bezüglich der betreffenden technischen Anlagen, Anlagenteile und Grundstücke geltend 

gemachte verlängerte Kapitalbindung (entgangene Verwendungsmöglichkeit) muss auch auf 

Grund der Verpflichtung für die Netzreserve bestehen. Hierfür müssen die Anlagenbetreiber 

glaubhaft darlegen, das und welche Verwendung Ihnen auf Grund der Verpflichtung für die 

Netzreserve nicht möglich war, z. B. das bei freier Verfügungsmöglichkeit ein Verkauf stattge-

funden hätte. 
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II. Angemessene Verzinsung im Verzinsungszeitraum 

1. Angemessene Verzinsung 

Der Anlagenbetreiber erhält vom jeweiligen ÜNB bemessen an der Höhe der nach Ziffer I 

nachgewiesenen verlängerten Kapitalbindung, also dem Wert des weiterverwertbaren Grund-

stücks und der technischen Anlage-(teile) eine marktangemessene Verzinsung (vgl. BT-Drs. 

18/7317, S. 93).  

Zweck der Regelung ist es für das in den technischen Anlagen, Anlagenteilen und Grundstü-

cken gebundene Kapital eine marktangemessene Verzinsung als Ausgleich für die insoweit 

entgangenen Verwendungsmöglichkeiten zu gewähren (vgl. BT-Drs. 18/7317, S. 93). Die Mit-

tel aus dem Verkauf der Anlage(-teile) und Grundstücke würden dem Anlagenbetreiber als 

Eigenkapital zu Verfügung stehen. Deshalb ist zur Ermittlung des angemessenen Zinssatzes 

auf die Kennzahl „Eigenkapitalrendite“ abzustellen. Der Verordnungsgeber verdeutlicht mit der 

(in der Begründung, s.o.) aufgestellten Forderung einer „marktangemessenen“ Verzinsung in-

des, dass der Zins grundsätzlich nicht anhand unternehmensspezifischer Parameter, sondern 

unter Heranziehung von Branchendurchschnittswerten zu ermitteln ist.  

Die Beschlusskammer erkennt daher jedenfalls die nachfolgend dargestellte branchendurch-

schnittliche Eigenkapitalrendite (EKRd) als Zins an: 

Die EKRd wird hierbei auf Grundlage der durch die Bundesbank jährlich veröffentlichten „Ver-

hältniszahlen aus Jahresabschlüssen deutscher Unternehmen“ gebildet1, namentlich auf den 

dort separat aufgegliederten Wirtschaftszweig der „Energieversorgung“. Darin sind die Daten 

von über 1.900 Unternehmen enthalten, wodurch eine umfangreiche Datenbasis gewährleistet 

ist. Die Tätigkeitsfelder der berücksichtigten Unternehmen dürfen dabei heterogen sein, was 

für den vorliegenden Zweck sachgerecht ist, da das Kapital aus der (ausgebliebenen) Anla-

genverwertung potenziell in jedweden Bereich der Energieversorgung hätte investiert werden 

können. 

Die Veröffentlichungen der Bundesbank enthalten insbesondere die Gesamtbilanzsumme der 

berücksichtigten Unternehmen, den sich insgesamt ergebenden prozentualen Anteil des Jah-

resüberschusses (nach Steuern) an dieser Bilanzsumme sowie den sich insgesamt ergeben-

den prozentualen Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme. Dies erlaubt folgende Berech-

nung der jährlichen EKRd:  

𝐴𝑛𝑡𝑒𝑖𝑙 𝐽𝑎ℎ𝑟𝑒𝑠ü𝑏𝑒𝑟𝑠𝑐ℎ𝑢𝑠𝑠 𝑎𝑛 𝐵𝑖𝑙𝑎𝑛𝑧𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒

𝐴𝑛𝑡𝑒𝑖𝑙 𝐸𝑖𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛 𝐵𝑖𝑙𝑎𝑛𝑧𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒
𝑥100 = 𝐸𝐾𝑅𝑑

Der Berechnung sind die jeweils aktuellsten Verhältniszahlen zu Grunde zu legen, d. h. etwa 

für das Jahr 2008 die Werte der Verhältniszahlen aus Jahresabschlüssen deutscher Unter-

nehmen von 2008 bis 2009. Von der deutschen Bundesbank als vorläufig ausgewiesene Ver-

hältniszahlen fließen vorläufig in die Berechnung mit ein, d. h. wenn sich bei Vorliegen der 

endgültigen Statistiken eine Abweichung herausstellt, erfolgt ein Ausgleich über die Istkosten-

abrechnung. Die Beschlusskammer ist bereit, auch einen durchschnittlichen EKRd der letzten 

1 www.bundesbank.de ; Pfad: Statistiken – Unternehmen und private Haushalte – Unternehmensabschlüsse – 
Tabellen der Statistischen Fachreihen. 
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10 Jahre vor dem jeweiligen Berechnungsjahr anzuerkennen, sodass die Effekte von „Ausrei-

ßer“-Jahren geglättet werden können. Dieser wird für die Dauer der Systemrelevanz jährlich 

rollierend angepasst, um Veränderungen der Eigenkapitalrendite über den Zeitraum der ver-

längerten Kapitalbindung widerzuspiegeln.  

Auf Grundlage der beschriebenen Berechnungsgrundlage hält die Beschlusskammer dem-

nach ansetzend an dem Umfang der berücksichtigungsfähigen Kapitalbindung nach Ziffer I. 

für die Zeiträume gemäß Anlage 1 „Ermittlung der Opportunitätskosten nach § 13c Abs. 3 S. 

1 Nr. 4 EnWG“ für anerkennungsfähig. Die Anlage 1 wird fortlaufend aktualisiert. Es ist jeweils 

der für das jeweilige Jahr anzusetzende aktuellste auf der Website der Bundesnetzagentur 

abrufbare 10-Jahres-Durchschnitt bei der Berechnung zu verwenden.  

Beispiel: Wenn der Anlagenbetreiber nach Ziffer I eine verlängerte Kapitalbindung, also insge-

samt einen Wert des weiterverwertbaren Grundstücks und der technischen Anlage-(teile) in 

Höhe von 1 Mio. € zum Beginn des Verzinsungszeitraums nachweist, kann er auf Grund des-

sen für das Jahr 2018 eine Verzinsung in Höhe von bis zu 11,68%, mithin 166.760 € als Op-

portunitätskosten nach § 13c Abs. 3 S. 1 Nr. 4 EnWG im Rahmen der Vergütung geltend ma-

chen. 

Werden im Einzelfall konkrete Nachweise vorgelegt, ist eine höhere individuelle Verzinsung 

vorstellbar. Dies ist jedoch im Einzelfall mit der Beschlusskammer abzustimmen. Eine Doppel- 

oder Mehrfachberücksichtigung kann jedoch nicht erfolgen, so schließt etwa die Geltendma-

chung eines entgangenen Verkaufs die Berücksichtigung einer anderen entgangenen Verwen-

dungsmöglichkeit aus. 

2. Verzinsungszeitraum 

Grundvoraussetzung für die Berechtigung zum Erhalt der Vergütung ist, dass der Anlagenbe-

treiber zum betroffenen Adressatenkreis gehört (persönlicher Anwendungsbereich). Dies ist 

der Fall, wenn er Betreiber einer Netzreserveanlage ist deren Betrieb gegenwärtig nach §13b 

Abs. 5 S. 1 EnWG verboten ist und/oder in der Vergangenheit verboten war, § 13c Abs. 3 S. 

1, Hs. 1 EnWG. 

Der Verzinsungszeitraum beginnt, wenn kumulativ folgende Voraussetzungen vorlie-

gen: 

a. Das Strommarktgesetz muss für den Zeitraum des geltend gemachten Anspruchs 

in Kraft sein (demnach ist der 30.07.2016 der früheste mögliche Anspruchsbeginn) 

und  

b. Der Zeitraum der Systemrelevanzausweisung der Anlage muss begonnen haben. 

Begründung: 

Zu a) Eine Erstattung von Opportunitätskosten kann erst seit Inkrafttreten des Strommarktge-

setzes zum 30.07.2016 und der damit einhergehenden Neuregelung in § 13c Abs. 3 S. 1 Nr. 

4 EnWG und der §§ 6 Abs. 1 S. 3, 10 NetzResV anerkannt werden. Vor dem Inkrafttreten des 

Strommarktgesetzes wurden keine Opportunitätskosten erstattet und eine rückwirkende Er-

stattung ist gesetzlich nicht vorgesehen. 
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Weder in § 118 EnWG noch an anderer Stelle im Gesetz gibt es eine Übergangsregelung oder 

eine Rückwirkungsregelung zu dem neu verfassten § 13c Abs. 3 S. 1 Nr. 4 EnWG oder den 

§§ 6 Abs. 1 S. 3, 10 NetzResV. Es liegt auch keine (echte oder unechte) Rückwirkung des 

Gesetzes vor. Eine Rechtsnorm entfaltet dann Rückwirkung, wenn der Beginn ihres zeitlichen 

Anwendungsbereichs normativ auf einen Zeitpunkt festgelegt ist, der vor dem Zeitpunkt liegt, 

zu dem die Norm rechtlich existent, das heißt gültig geworden ist (BVerfG, Beschluss vom 22. 

März 1983 – 2 BvR 475/78 –, BVerfGE 63, 343-380, Rn. 42). Dies ist bei §13c Abs. 3 S. 1 Nr. 

4 EnWG und den §§ 6 Abs. 1 S. 3, 10 NetzResV nicht der Fall, diese sind gültig und anzuwen-

den ab dem 30.07.2016.  

Der zeitliche Anwendungsbereich ab Inkrafttreten des Strommarktgesetzes wird auch durch 

die Gesetzesbegründung deutlich. Dort heißt es zur Neufassung des § 6 Abs. 1 NetzResV: 

„Die Streichung von Opportunitätskosten in Satz 2 ist dadurch begründet, dass die Berück-

sichtigung von Opportunitätskosten und dem Werteverbrauch von endgültig stillgelegten An-

lagen in der Netzreserve nunmehr nach Maßgabe der neu eingefügten Sätze 3 bis 5 möglich 

ist.“ (BT-Drs.: 18/7317, S. 141).  

In der Begründung zur Vorgängerregelung zur NetzResV, der Reservekraftwerksverordnung 

ist dementsprechend noch festgehalten (S. 19): „Kosten, die dem Betreiber im Falle einer Still-

legung ohnehin entstanden wären, sind nicht erstattungsfähig. Demnach können eventuelle 

Kapitalkosten nicht übernommen werden, da sie unabhängig von der Übernahme der Anlage 

in die Netzreserve entstanden sind und auch im Falle einer Stilllegung anfallen würden. Op-

portunitätskosten sind ebenfalls nicht erstattungsfähig, da die Anlage vom Betreiber stillgelegt 

worden wäre, wenn sie nicht in die Netzreserve übernommen würde.“  

Zu b) Für den Beginn des Verzinsungszeitraums muss der Zeitraum der Systemrelevanzaus-

weisung der zur endgültigen Stilllegung angezeigten Anlage begonnen haben. Für Erhaltungs- 

und Betriebsbereitschaftsauslagen hat der Gesetzgeber in § 13c Abs. 3 S. 2 EnWG festgelegt, 

dass diese zu erstatten sind, wenn und soweit sie ab dem Zeitpunkt der Ausweisung der Sys-

temrelevanz durch den Betreiber eines Übertragungsnetzes nach § 13b Abs. 5 EnWG anfallen 

und der Vorhaltung und dem Einsatz als Netzreserve zu dienen bestimmt sind. Der Gesetzge-

ber hat im Zuge des Strommarktgesetzes bewusst davon abgesehen die Erstattung der Op-

portunitätskosten an denselben Zeitpunkt anzuknüpfen. Der Regelung zu § 13c Abs. 3 S. 2 

EnWG ist jedoch der gesetzgeberische Willen zu entnehmen, dass nicht allein ein Willensakt 

des betroffenen Anlagenbetreibers für den Beginn eines Erstattungszeitraums maßgeblich 

sein kann, sondern daneben die Entscheidung eines unabhängigen Dritten treten muss. Da 

der Zeitpunkt der Ausweisung der Systemrelevanz durch den ÜNB bewusst nicht als Anknüp-

fungszeitpunkt für die Erstattung der Opportunitätskosten gewählt wurde, ergibt sich zuguns-

ten des Anlagenbetreibers als nächster denkbarer maßgeblicher Zeitpunkt, der Beginn des 

Ausweisungszeitraums der zur endgültigen Stilllegung angezeigten systemrelevanten Anlage. 

In der Praxis ist der Beginn des Ausweisungszeitraums zurzeit jedenfalls auch in dem auf 

Grundlage des § 13b Abs. 5 EnWG ergehendem Genehmigungsbescheid der Bundesnetza-

gentur angeführt.  
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Ende des Verzinsungszeitraums 

Der Verzinsungszeitraum endet mit dem Ablauf des jeweiligen auf Grundlage des § 13b Abs.5 

EnWG ergehenden Genehmigungsbescheides der Bundesnetzagentur zur Systemrele-

vanzausweisung, spätestens jedoch mit der endgültigen Stilllegung der Anlage. Der Zeitpunkt 

zu dem der Anlagenbetreiber den Anspruch geltend macht, ist nicht maßgeblich für die Dauer 

der Verzinsung.  

Beispielkonstellationen: 

 Kraftwerke, die bereits vor dem Inkrafttreten des Strommarktgesetzes als Reserve-

kraftwerke genutzt wurden und ohne Unterbrechung in das jetzige Regime der Netzre-

serve überführt wurden:

Ein Betreiber einer solchen Netzreserveanlage deren Betrieb gegenwärtig nach § 13b 

Abs. 5 S. 1 EnWG verboten ist und/oder in der Vergangenheit verboten war, hat einen 

Zinsanspruch nach § 13c Abs. 3 S. 1 Nr. 4 EnWG beginnend ab dem 30.07.2016 in 

Höhe von bis zu 13,72% bis zum 31.12.2016 und für das Jahr 2017 in Höhe von bis zu 

12,83% entsprechend dem Umfang der berücksichtigungsfähigen Kapitalbindung nach 

Ziffer I. 

 Kraftwerke, die nach dem 30.07.2016 in die Netzreserve überführt wurden:

Ein Betreiber einer solchen Netzreserveanlage deren Betrieb gegenwärtig nach § 13b 

Abs. 5 S. 1 EnWG verboten ist und/oder in der Vergangenheit verboten war, hat einen 

Zinsanspruch nach § 13c Abs. 3 S. 1 Nr. 4 EnWG ab dem Beginn des Systemrele-

vanzausweisungszeitraums in Höhe von bis zu 13,72% bis zum 31.12.2016 und für 

das Jahr 2017 in Höhe von bis zu 12,83% entsprechend dem Umfang der berücksich-

tigungsfähigen Kapitalbindung nach Ziffer I. 

[Stand: 16.07.2021; Der Hinweis vom 11.08.2020 mit derselben Überschrift wird durch den 

vorliegenden ersetzt.]  


